
Schuster Hygiene GmbH & Co. KG Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

Superfix

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Butylglykol

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Chemische Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen. 

Unverträgliche Materialien: Leichtmetalle, Säuren, Starke Oxidationsmittel 

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen 

und Dämpfen führen. 

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend

Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 

ausziehen.

Hinweise zum sicheren Umgang: Behälter dicht geschlossen halten. Kontakt mit Augen 

und Haut ist zu vermeiden. 

Handschutz: Schutzhandschuhe gemäss EN 374. 

Geeigneter Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz 

Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Geeignete Löschmittel: Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, 

Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Mit viel Wasser 

verdünnen. 

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, 

Universalbindemittel, Sägemehl). Mechanisch aufnehmen. Kleine Mengen: Mit viel 

Wasser in die Kanalisation spülen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:

112

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. 

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 

15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen. 

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei 

Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und 

Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ERSTE HILFE

Arzt:

112

Entsorgungsverfahren: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Verpackung: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, 

Universalbindemittel, Sägemehl). Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Kontaminierte 

Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
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